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(54) SYSTEM FÜR EIN PASSIVES ZUGANGSSYSTEM EINES FAHRZEUGES

(57) Die Erfindung betrifft ein System (1) für ein pas-
sives Zugangssystem eines Fahrzeuges (2) zur kontakt-
losen Kommunikation mit einem mobilen Gerät (100),
vorzugsweise zur Authentifizierung des mobilen Geräts
(100), um nach einer erfolgreichen Authentifizierung eine
sicherheitsrelevante Funktion am Fahrzeug (2) zu akti-
vieren, aufweisend:
- eine Kontrollvorrichtung (40) zur Bereitstellung der kon-
taktlosen Kommunikation mit dem mobilen Gerät (100),
insbesondere um ein Wecksignal an das mobile Gerät

(100) zu übertragen, vorzugsweise um die Authentifizie-
rung durchzuführen,
- eine Ladevorrichtung (10) aufweisend wenigstens eine
Übertragungsvorrichtung (11) zur kontaktlosen Aufla-
dung des mobilen Geräts (100),
wobei das System (1) dazu ausgebildet ist, die Kommu-
nikation und die Aufladung jeweils über die wenigstens
eine Übertragungsvorrichtung (11) der Ladevorrichtung
(10) bereitzustellen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
für ein passives Zugangssystem eines Fahrzeuges. Fer-
ner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren.
[0002] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass
Fahrzeuge wenigstens ein Kommunikationssystem zur
Kommunikation mit einem mobilen Gerät aufweisen kön-
nen. Das Kommunikationssystem kann z. B. dazu die-
nen, über Funksignale kontaktlos Daten zur Authentifi-
zierung mit dem mobilen Gerät auszutauschen. Auch ist
es bekannt, dass bei passiven Zugangssystemen die Au-
thentifizierung automatisch dadurch initiiert wird, dass
ein Wecksignal durch das Kommunikationssystem regel-
mäßig ausgesendet wird.
[0003] Das mobile Gerät kann beispielsweise ein
Smartphone oder ein Identifikationsgeber (elektroni-
scher Schlüssel) oder dergleichen sein, welches zur
Kommunikation eine wieder aufladbare Energiequelle
aufweist. Jedoch ist es teilweise ein Problem, dass bei
solchen mobilen Geräten die Funktionsfähigkeit zur Au-
thentifizierung bei einem zu geringen Ladezustand der
Energiequelle nicht mehr gewährleistet ist.
[0004] Entsprechend kann in solchen Fällen der Kom-
fort und/oder die Zuverlässigkeit des Betriebs des Fahr-
zeuges stark vermindert sein.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die voranstehend beschriebenen Nachteile zu-
mindest teilweise zu beheben.
[0006] Insbesondere ist es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine verbesserte und/oder komfortablere
Lösung zur Nutzung eines passiven Zugangssystems ei-
nes Fahrzeuges vorzuschlagen.
[0007] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
ein System mit den Merkmalen des unabhängigen Sys-
temanspruchs und durch ein Verfahren mit den Merkma-
len des unabhängigen Verfahrensanspruchs. Weitere
Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus
den jeweiligen Unteransprüchen, der Beschreibung und
den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details,
die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
System beschrieben sind, selbstverständlich auch im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren,
und jeweils umgekehrt, so dass bezüglich der Offenba-
rung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets wech-
selseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
[0008] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst durch ein
System für ein passives Zugangssystem eines Fahrzeu-
ges zur kontaktlosen Kommunikation (insbesondere Da-
tenübertragung) mit einem mobilen Gerät, vorzugsweise
zur Authentifizierung des mobilen Geräts, um nach einer
erfolgreichen Authentifizierung wenigstens eine sicher-
heitsrelevante Funktion am Fahrzeug zu aktivieren.
[0009] Vorteilhaft ist es dabei, wenn das Fahrzeug als
ein Kraftfahrzeug, insbesondere als ein Hybridfahrzeug
oder als ein Elektrofahrzeug ausgebildet ist, vorzugswei-
se mit einem Hochvolt-Bordnetz und/oder einem Elek-
tromotor. Außerdem kann es möglich sein, dass das

Fahrzeug als ein Brennstoffzellenfahrzeug und/oder Per-
sonenkraftfahrzeug und/oder semiautonomes oder au-
tonomes Fahrzeug ausgebildet ist. Vorteilhafterweise
weist das Fahrzeug das erfindungsgemäße System in
der Form eines Sicherheitssystems mit einem Kommu-
nikationssystem auf, welches z. B. durch die kontaktlose
Kommunikation und/oder wenigstens eine weitere Kom-
munikation mit dem mobilen Gerät, wie einem Identifika-
tionsgeber (ID-Geber), die Authentifizierung ermöglicht.
In Abhängigkeit von der Kommunikation und/oder der
Authentifizierung kann wenigstens eine Funktion des
Fahrzeuges aktiviert werden. Falls hierzu die Authentifi-
zierung des mobilen Geräts notwendig ist, kann es sich
bei der Funktion um die sicherheitsrelevante Funktion
handeln, wie ein Entriegeln des Fahrzeuges oder eine
Freigabe eines Motorstarts. Somit kann das Sicherheits-
system auch als ein passives Zugangssystem ausgebil-
det sein, welches ohne aktive manuelle Betätigung des
mobilen Geräts bzw. ID-Gebers die Authentifizierung
und/oder die Aktivierung der Funktion bei Detektion der
Annäherung des mobilen Geräts bzw. des ID-Gebers an
das Fahrzeug initiiert. Hierzu wird bspw. wiederholt ein
Wecksignal durch das Kommunikationssystem des Si-
cherheitssystems ausgesendet, welches durch das mo-
bile Gerät bei der Annäherung empfangen werden kann,
und dann die Authentifizierung auslöst. Auch kann die
Funktion eine Aktivierung einer Fahrzeugbeleuchtung
und/oder ein Betätigen (Öffnen und/oder Schließen) ei-
ner Klappe (z. B. Front- oder Heck- oder Seitenklappe
bzw. -tür) betreffen. Bspw. wird automatisch bei der De-
tektion der Annäherung die Fahrzeugbeleuchtung akti-
viert und/oder bei der Detektion einer Geste eines Be-
nutzers die Klappe betätigt.
[0010] Vorteilhafterweise kann die kontaktlose Kom-
munikation des erfindungsgemäßen Systems zumindest
teilweise durch ein Aussenden eines Kommunikations-
signals, insbesondere Funksignals und/oder eines ma-
gnetischen Wechselfelds, erfolgen. Bspw. ist das Kom-
munikationssignal zur induktiven Kopplung und/oder zur
Aussendung in einen Umgebungsbereich des Fahrzeu-
ges ausgeführt. Der Abstand vom Fahrzeug, in dem das
Kommunikationssignal durch das mobile Gerät empfan-
gen werden kann, kann z. B. mindestens 1 m oder min-
destens 2 m oder mindestens 5 m oder mindestens 10
m betragen. Dabei kann das Kommunikationssignal der
Kommunikation als ein Wecksignal ausgebildet sein, um
das mobile Gerät zu detektieren. Das Wecksignal wird
bspw. mit einer Frequenz im LF (Low-Frequency) Be-
reich, bspw. von (im Wesentlichen) 125 kHz ausgesen-
det. Es kann möglich sein, dass die Kommunikation als
unidirektionale Kommunikation ausgeführt ist, sodass
durch die Kommunikation (in diesem Frequenzbereich)
ausschließlich das Aussenden des Wecksignals erfolgt.
Über eine weitere Kommunikation, z. B. HF (High-Fre-
quency) Kommunikation, des Kommunikationssystems
kann ggf. ein Empfang durch das Kommunikationssys-
tem des Fahrzeuges stattfinden. So kann das mobile Ge-
rät z. B. als Reaktion auf einen Empfang des Wecksignals
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automatisch ein Antwortsignal über eine HF-Frequenz,
z. B. (im Wesentlichen) 433 MHz aussenden. Dieses
kann wiederum vom Kommunikationssystem des Fahr-
zeuges empfangen werden, um die Authentifizierung des
mobilen Geräts durchzuführen. Hierzu wird bspw. über
das Antwortsignal ein Code an das Fahrzeug gesendet,
welches durch eine Elektronik des Fahrzeuges mit einem
vorgespeicherten geheimen Code verglichen wird. Falls
beide Codes übereinstimmen, kann die Authentifizierung
erfolgreich sein.
[0011] Das erfindungsgemäße System kann die nach-
folgenden Komponenten aufweisen, welche jeweils
bspw. Teil des Fahrzeuges und somit im Fahrzeug fest
integriert sind:

- eine Kontrollvorrichtung (insbesondere eines Kom-
munikationssystems des Fahrzeuges) zur Bereit-
stellung der kontaktlosen Kommunikation, insbe-
sondere Nahfeld- und/oder Funkkommunikation, mit
dem mobilen Gerät, vorzugsweise um ein bzw. das
Wecksignal an das mobile Gerät zu übertragen, be-
vorzugt um die Authentifizierung durchzuführen,

- eine Ladevorrichtung aufweisend und/oder verbun-
den mit wenigstens eine(r) Übertragungsvorrichtung
zur kontaktlosen Aufladung des (und/oder wenigs-
tens eines weiteren) mobilen Geräts.

[0012] Hierbei ist insbesondere vorgesehen, dass das
System dazu ausgebildet ist, die Kommunikation, und
insbesondere eine Aussendung des Wecksignals, und
die Aufladung jeweils über die wenigstens eine Übertra-
gungsvorrichtung der Ladevorrichtung bereitzustellen.
Dies hat den Vorteil, dass die Übertragungsvorrichtung
für mehrere Funktionen verwendet werden kann, näm-
lich sowohl für das Aufladen als auch für die Kommuni-
kation bzw. für das Aussenden des Wecksignals zur
Übertragung des Wecksignals an das mobile Gerät. In
anderen Worten weist die Übertragungsvorrichtung eine
Mehrfachfunktionalität auf, während die Übertragungs-
vorrichtung herkömmlicherweise z. B. nur zur Kommu-
nikation dienen kann. Damit kann auch ein Funktions-
spektrum des Systems erweitert werden, da nunmehr
auch eine Aufladung für das mobile Gerät bereitgestellt
werden kann. Auf diese Weise kann auch der technische
Aufwand und der notwendige Bauraum für die Elektronik
im Fahrzeug reduziert werden. Die Übertragungsvorrich-
tung kann originär dem Kommunikationssystem des
Fahrzeuges bzw. der kontaktlosen Kommunikation zu-
geordnet sein (z. B. als eine zentrale Antenne zur Aus-
sendung des Wecksignals), und ggf. nur sekundär für
die Ladevorrichtung genutzt werden. In anderen Worten
kann sowohl das Kommunikationssystem zur kontaktlo-
sen Kommunikation als auch die Ladevorrichtung die
Übertragungsvorrichtung aufweisen, da sich beide Kom-
ponenten die Übertragungsvorrichtung teilen.
[0013] Es ist möglich, dass die die Übertragungsvor-
richtung als eine Antenne (insbesondere ladegerätseiti-
ge Antenne) und/oder als ein Teil einer Ladevorrichtung

und/oder als Teil des Kommunikationssystems des Fahr-
zeuges ausgebildet ist, um durch eine Energieübertra-
gung von der Übertragungsvorrichtung bzw. Antenne an
das mobile Gerät die Aufladung durchzuführen. Es kann
sich hierbei um eine kontaktlose Aufladung handeln, vor-
zugsweise nach einem Qi-Standard. Die Antenne kann
bevorzugt als zentrale Antenne im Fahrzeuginnenraum,
vorzugsweise im Bereich einer Mittelkonsole, ausgeführt
sein.
[0014] Ferner kann ggf. die kontaktlose Kommunikati-
on als eine unidirektionale Kommunikation ausgeführt
sein, um das Wecksignal auszusenden.
[0015] Die Kommunikation kann wesentlicher Be-
standteil einer Passive Entry und Passive Start (auch
bekannt als "Keyless-Go") Funktionalität des passiven
Zugangssystems des Fahrzeuges sein, und somit we-
nigstens eine Funktion dieser Funktionalität bereitstel-
len. Vorteilhafterweise ist die Funktion eine Aussendung
eines Wecksignals.
[0016] Es ist möglich, dass ein durch die kontaktlose
Kommunikation ausgesendetes Signal, insbesondere
Wecksignal, durch das mobile Gerät empfangen werden
kann, jedoch nur wenn sich das mobile Gerät in einer
ausreichenden Nähe zum Fahrzeug befindet. Sodann
kann das mobile Gerät durch das Signal bzw. Wecksignal
aktiviert werden, und somit bspw. wenigstens ein weite-
res Kommunikationssignal (Antwortsignal) an das Fahr-
zeug aussenden. Das Antwortsignal kann dabei mit einer
anderen Frequenz und/oder gemäß einer anderen Kom-
munikationstechnologie übertragen werden als das Sig-
nal bzw. Wecksignal. Anhand des Antwortsignals kann
bei dem Fahrzeug insbesondere die Authentifizierung
durchgeführt werden, also das mobile Gerät als zur Ak-
tivierung der sicherheitsrelevanten Funktion berechtig-
tes Gerät identifiziert werden. Hierzu erfolgt z. B. ein Ver-
gleich eines durch das Antwortsignal übermittelten Co-
des mit einem Referenzcode durch eine Fahrzeugelek-
tronik. Die sicherheitsrelevante Funktion ist bspw. die
Entriegelung des Fahrzeuges und/oder ein Motorstart
und/oder ein Öffnen wenigstens einer Tür des Fahrzeu-
ges und/oder dergleichen.
[0017] Das mobile Gerät ist bspw. als ein Gerät mit
einer Mobilfunkschnittstelle, vorzugsweise als ein Smart-
phone oder Mobiltelefon oder Tablet oder dergleichen,
ausgebildet. Auch kann das mobile Gerät als ein elek-
tronischer Schlüssel (Identifikationsgeber oder kurz: ID-
Geber) spezifisch für das Fahrzeug ausgebildet sein. Be-
vorzugt weist das mobile Gerät eine wiederaufladbare
Batterie auf, welche mittels der Aufladung durch die
Übertragungsvorrichtung kontaktlos aufgeladen werden
kann. Auch kann das mobile Gerät ein Eingabemittel (wie
ein Touchscreen) und/oder eine Elektronik aufweisen,
um die Aufladung manuell zu steuern und/oder zu be-
einflussen.
[0018] Die kontaktlose Kommunikation basiert insbe-
sondere auf einer Kommunikation mittels elektromagne-
tischer Wellen und/oder Felder. Anders als bei einer elek-
trischen Kommunikation über elektrische Leiter (wie
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bspw. bei einem Card-Reader oder dergleichen) ist somit
die Kommunikation auch über weitere Distanzen mög-
lich.
[0019] Ein Abstand zwischen dem mobilen Gerät und
dem Fahrzeug, in welchem noch die Kommunikation
und/oder ein Empfang des Wecksignals durch das mo-
bile Gerät und somit insbesondere die Initiierung der Au-
thentifizierung möglich ist, kann bspw. im Bereich von
0,1 m bis 10 m, vorzugsweise 0,2 m bis 5 m, bevorzugt
0,5 m bis 3 m, besonders bevorzugt 1 m bis 2 m liegen.
[0020] Zudem kann das erfindungsgemäße System
und/oder die kontaktlose Kommunikation und/oder das
Wecksignal dazu ausgeführt sein, die Authentifizierung
auch ohne manuelle Initiierung durch einen Benutzer ein-
zuleiten. So wird das Wecksignal bspw. automatisch wie-
derholt ausgesendet, um bei einer Annäherung des mo-
bilen Geräts sofort die Authentifizierung einleiten zu kön-
nen. Dies hat den Vorteil, dass eine aktive Initiierung der
Authentifizierung durch einen Benutzer nicht notwendig
ist. Sobald das mobile Gerät in Empfangsreichweite für
das Wecksignal ist, erfolgt die Initiierung automatisch
durch das Empfangen des Wecksignals durch das mo-
bile Gerät.
[0021] Auch ist es denkbar, dass das erfindungsgemä-
ße System und/oder die kontaktlose Kommunikation
und/oder das Wecksignal dazu ausgeführt sind, die Au-
thentifizierung auch ohne manuelle Initiierung durch ei-
nen Benutzer am mobilen Gerät einzuleiten. Bspw. kann
die Einleitung (Initiierung) der Authentifizierung durch ei-
nen Empfang des Wecksignals durch das mobile Gerät
und/oder durch einen Trigger außerhalb des mobilen Ge-
räts (wie ein Berühren eines Türgriffs des Fahrzeuges
und/oder Annähern an einen Näherungssensor des
Fahrzeuges) ausgelöst werden.
[0022] Die Übertragungsvorrichtung, insbesondere
Antenne, dient vorteilhafterweise zur Übertragung von
Funksignalen für die Kommunikation an das mobile Ge-
rät, wobei die Antenne hierzu mit der Kontrollvorrichtung
verschaltet sein kann. Entsprechend kann es möglich
sein, dass durch die Kontrollvorrichtung als elektronische
Schaltung eine Kontrolle (d. h. Steuerung und/oder Re-
gelung) der Ansteuerung der Übertragungsvorrichtung
für die Kommunikation und/oder die Aufladung stattfin-
det.
[0023] Die Ladevorrichtung ist vorteilhafterweise als
ein in das Fahrzeug integriertes Ladesystem und/oder
eine Ladestation zum kontaktlosen (drahtlosen) Wieder-
aufladen von Energiespeichern (insbesondere Akkumu-
latoren), z. B. eines Energiespeichers des mobilen Ge-
räts, ausgebildet. Bevorzugt ist die Ladevorrichtung an
das Fahrzeug und/oder an das Kommunikationssystem
des Fahrzeuges angepasst. Auch kann die Übertra-
gungsvorrichtung originär nicht für die kontaktlose Auf-
ladung ausgeführt sein, sondern nur für die kontaktlose
Kommunikation. Das kontaktlose Aufladen kann mittels
einer kontaktlosen Energieübertragung an das mobile
Gerät durchgeführt werden und dabei ggf. auch eine ei-
gene (für die Aufladung genutzte) Kommunikation um-

fassen, welche insbesondere unabhängig vom Kommu-
nikationssystem erfolgt. Für die Energieübertragung
kann die Ladevorrichtung z. B. elektrisch zur Energiever-
sorgung mit einem Bordnetz des Fahrzeuges verbunden
sein, z. B. über eine elektrische Versorgungsleitung.
[0024] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass die Ladevorrichtung und/oder die Aufladung
gemäß einer Technologie zur induktiven Energieübertra-
gung ausgebildet ist, vorzugsweise gemäß einem Qi-
Standard, und die Kommunikation und/oder die Kontroll-
vorrichtung gemäß einer davon abweichenden Techno-
logie ausgeführt ist, vorzugsweise gemäß einer LF-Funk-
technologie. In anderen Worten kann es möglich sein,
dass durch ein und dieselbe Übertragungsvorrichtung
unterschiedliche drahtlose Technologien bereitgestellt
werden. Dies hat den Vorteil, dass durch diese unter-
schiedlichen Technologien nur eine einzige Komponen-
te, nämlich die Übertragungsvorrichtung, zum Aussen-
den von Signalen genutzt werden muss.
[0025] Ferner kann es optional vorgesehen sein, dass
das Wecksignal an das mobile Gerät in einem Frequenz-
bereich von 10 kHz bis 500 kHz, vorzugsweise 100 kHz
bis 300 kHz, bevorzugt 110 kHz bis 140 kHz, besonders
bevorzugt 125 kHz ausgesendet wird, um einen Authen-
tifizierungsvorgang über das Wecksignal zu initiieren.
Weiter kann es möglich sein, dass eine Übertragungs-
frequenz einer Energieübertragung zur Aufladung über
die Übertragungsvorrichtung in einem davon abweichen-
den Frequenzbereich liegt, z. B. im Bereich von 100 kHz
bis 110 kHz. Ferner kann es möglich sein, dass das mo-
bile Gerät als Reaktion auf einen Empfang des Wecksi-
gnals mit einem Antwortsignal antwortet, welches z. B.
durch eine HF-Kommunikationsschnittstelle des mobilen
Geräts im Frequenzbereich von 200 MHz bis 400 MHz,
vorzugsweise 315 MHz, oder im Bereich von 300 MHz
bis 600 MHz, vorzugsweise 433 MHz, oder im Bereich
von 700 MHz bis 900 MHz, vorzugsweise 868 MHz, aus-
gesendet wird. Darüber hinaus kann zur Aussendung
des Wecksignals gegebenenfalls eine Modulation zum
Einsatz kommen, z. B. eine Amplituden- oder Frequenz-
modulation oder eine Amplituden- oder Frequenzumtas-
tung. Es kann möglich sein, dass die Aufladung und die
kontaktlose Kommunikation (zur Aussendung des Weck-
signals) über die Übertragungsvorrichtung nie gleichzei-
tig erfolgen.
[0026] Insbesondere wird unter einem Qi-Standard ein
Standard zur induktiven Energieübertragung des Wire-
less-Power-Consortiums verstanden. Hierbei kann mit-
tels einer drahtlosen Energieübertragung durch elektro-
magnetische Induktion eine Aufladung eines Energie-
speichers des mobilen Geräts erfolgen. Die Übertra-
gungsfrequenz liegt dabei für die Energieübertragung
bspw. im Bereich von 110 kHz bis 205 kHz. Die übertra-
gene Leistung kann im Bereich von 5 Watt bis 15 Watt
oder auch maximal 120 Watt liegen. Ferner kann für die
Aufladung auch eine Kommunikation auf die drahtlose
Energieübertragung aufmoduliert werden. Hierbei kann
die Datenübertragung z. B. mit bis zu 2 KBit erfolgen.
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[0027] Ferner kann im Rahmen der Erfindung vorge-
sehen sein, dass die Übertragungsvorrichtung als An-
tenne zur kontaktlosen Kommunikation ausgebildet ist,
und zur Bereitstellung dieser Kommunikation mit der
Kontrollvorrichtung verschaltet ist, und zur Aufladung mit
einer Ladeelektronik der Ladevorrichtung verschaltet ist.
Auf diese Weise kann die Kontrollvorrichtung zuverlässig
die Übertragungsvorrichtung zur kontaktlosen Kommu-
nikation ansteuern, und dennoch die Ladeelektronik die
Übertragungsvorrichtung zur Bereitstellung der Aufla-
dung nutzen. Die Ladeelektronik und die Kontrollvorrich-
tung können dabei in einem gemeinsamen oder in ge-
trennten Steuergeräten des Fahrzeuges integriert sein.
[0028] Ein weiterer Vorteil im Rahmen der Erfindung
ist erzielbar, wenn die Ladevorrichtung und/oder die
Übertragungsvorrichtung in einem Innenraum des Fahr-
zeuges angeordnet ist, vorzugsweise lösbar befestigt ist,
um einen Ladebereich für das mobile Gerät bereitzustel-
len. Dieser Ladebereich befindet sich z. B. im Bereich
einer Mittelkonsole, um ein komfortables Ablegen des
mobilen Geräts im Ladebereich zum Aufladen bereitzu-
stellen.
[0029] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass we-
nigstens eine oder zwei oder drei Antennen eines Kom-
munikationssystems, insbesondere LF-Kommunikati-
onssystems, mit der Kontrollvorrichtung verschaltet sind,
um die Kommunikation bereitzustellen, wobei die Über-
tragungsvorrichtung als weitere Antenne für die Kommu-
nikation ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Über-
tragungsvorrichtung als einzige Antenne des Kommuni-
kationssystems im Innenraum des Fahrzeuges vorgese-
hen ist. Die Übertragungsvorrichtung kann dabei als zen-
trale Antenne ausgebildet sein, um zuverlässig die Aus-
sendung des Wecksignals über die Übertragungsvor-
richtung und/oder über die weiteren Antennen des Kom-
munikationssystems zu ermöglichen.
[0030] Ebenfalls ist es denkbar, dass die Übertra-
gungsvorrichtung als notwendiger Teil für die Kommuni-
kation insbesondere im Innenraum des Fahrzeuges aus-
gebildet ist. Bevorzugt kann die Übertragungsvorrich-
tung fest und/oder lösbar oder unlösbar mit dem Fahr-
zeug verbunden sein.
[0031] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass die Kontrollvorrichtung mit der Übertragungs-
vorrichtung verschaltet ist, um die Übertragungsvorrich-
tung wiederholt und abwechselnd zur Aussendung von
Kommunikationssignalen der Kommunikation und zur
Bereitstellung der Aufladung anzusteuern, sodass sich
die Kommunikation und die Aufladung abwechseln. Dies
hat den Vorteil, dass eine zuverlässige Bereitstellung bei-
der Funktionen möglich ist. Vorzugsweise kann sich da-
bei eine Kommunikationsfrequenz für die kontaktlose
Kommunikation von der Frequenz zur Aufladung unter-
scheiden. So wird bspw. durch die Kontrollvorrichtung
die Übertragungsvorrichtung von 125 kHz für die Kom-
munikation auf 100 kHz für die Aufladung vertrimmt.
[0032] Nach einer weiteren Möglichkeit kann vorgese-
hen sein, dass die Kontrollvorrichtung dazu ausgeführt

ist, über die Übertragungsvorrichtung ein Kommunikati-
onssignal zur Kommunikation mit einer anderen Fre-
quenz auszusenden als ein Energieübertragungssignal
zur Aufladung. Das Energieübertragungssignal ist bei-
spielsweise ein induktiv übertragenes Signal und/oder
ein magnetisches Feld, um eine zuverlässige Energieü-
bertragung zu ermöglichen.
[0033] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass die Übertragungsvorrichtung als Luftspule
ausgebildet ist, d.h. insbesondere ohne magnetischen
Kern. Damit kann die Mehrfachfunktionalität der Über-
tragungsvorrichtung für die Kommunikation und für die
Aufladung besonders zuverlässig bereitgestellt werden.
[0034] Ferner ist es optional vorgesehen, dass die
Kontrollvorrichtung mit der Übertragungsvorrichtung und
vorzugsweise mit weiteren Antennen ein passives Zu-
gangssystem und/oder passives Motorstartsystem aus-
bildet. Das passive Zugangssystem bezieht sich bei-
spielsweise darauf, dass sehr komfortabel bei Annähe-
rung des mobilen Geräts an das Fahrzeug automatisch
eine Authentifizierung und bei erfolgreicher Authentifizie-
rung eine Entriegelung des Fahrzeuges stattfindet. Das
passive Motorstartsystem kann eine Erweiterung dieser
Funktionalität sein, bei welcher das mobile Gerät im In-
nenraum des Fahrzeuges detektiert und/oder erneut au-
thentifiziert wird, um bei erfolgreicher Detektion bzw. Au-
thentifizierung im Innenraum den Motorstart zuzulassen.
Diese Detektion bzw. Authentifizierung im Innenraum
kann ebenfalls automatisch erfolgen, ohne dass eine ma-
nuelle Initiierung durch einen Benutzer notwendig ist.
[0035] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Kontrollvorrichtung dazu ausgeführt ist, ein Wecksignal
durch die Kommunikation auszusenden, um ein Antwort-
signal des mobilen Geräts als Antwort auf das Wecksi-
gnal über eine weitere Kommunikation (und/oder über
weitere Antennen) zu empfangen, wobei die weitere
Kommunikation sich von der Kommunikation über die
Übertragungsvorrichtung unterscheidet. Vorzugsweise
erfolgt die kontaktlose Kommunikation mittels LF, sodass
die Übertragungsvorrichtung hierzu mit einer LF-Fre-
quenz betrieben wird. Hingegen kann das Antwortsignal
z. B. mittels HF übertragen werden. Dies ermöglicht eine
zuverlässige und komfortable automatisierte Authentifi-
zierung.
[0036] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass die Kontrollvorrichtung dazu ausgeführt ist,
einen Vorwiderstand für die Übertragungsvorrichtung zur
Kommunikation hinzuzuschalten und/oder zur Aufla-
dung zu überbrücken. Hierdurch wird die Bereitstellung
unterschiedlicher Technologien ermöglicht. Damit kann
die Kontrollvorrichtung auch Teil der Ladevorrichtung
sein.
[0037] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Ladevorrichtung und/oder die Übertragungsvorrichtung
in einer Mittelkonsole in einem Innenraum des Fahrzeu-
ges integriert ist, wobei in einem stationären Ladebereich
eine Aufnahme für das mobile Gerät vorgesehen ist. Die-
se Aufnahme kann eine sichere Fixierung des mobilen
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Geräts während der Fahrt bereitstellen. Dies ermöglicht
es, auch während der Fahrt eine Aufladung des mobilen
Geräts zu ermöglichen. Hierzu kann die Übertragungs-
vorrichtung benachbart zum Ladebereich angeordnet
sein.
[0038] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass eine Ablagefläche für das mobile Gerät im
Innenraum des Fahrzeuges vorgesehen ist, wobei die
Ladevorrichtung und/oder die Übertragungsvorrichtung
derart im Bereich der Ablagefläche angeordnet ist, dass
die Ablagefläche einen stationären Ladebereich für das
mobile Gerät zur Aufladung durch eine Energieübertra-
gung bereitstellt. Die Ablagefläche kann dabei beispiels-
weise auch durch eine Aufnahme für das mobile Gerät
bereitgestellt sein. Die Ablagefläche und/oder die Auf-
nahme können dabei beispielsweise aus einem Kunst-
stoff ausgebildet sein, welcher insbesondere für Signale
der Kommunikation und/oder der Aufladung durchlässig
ist.
[0039] Vorteilhaft ist es zudem, wenn die Ladevorrich-
tung gemäß einem Qi-Standard ausgebildet ist, um zur
Aufladung eine Energieübertragung zum mobilen Gerät,
und vorzugsweise eine Datenübertragung als weitere
Kommunikation mit dem mobilen Gerät, mittels elektro-
magnetischer Induktion bereitzustellen, wobei bevorzugt
ein Maximalabstand zwischen der Ladevorrichtung und
dem mobilen Gerät zur Energieübertragung höchstens
50 cm, besonders bevorzugt höchstens 10 cm, insbe-
sondere höchstens 4 cm beträgt. Die weitere Kommuni-
kation kann z. B. dazu dienen, die Aufladung zu steuern.
Beispielsweise kann das mobile Gerät mittels dieser wei-
teren Kommunikation aktiv die Aufladung und/oder den
Betrieb der Übertragungsvorrichtung beeinflussen.
[0040] Nach einer weiteren Möglichkeit kann vorgese-
hen sein, dass die Kontrollvorrichtung und die Übertra-
gungsvorrichtung und insbesondere die Ladevorrichtung
jeweils als Teil eines Kommunikationssystems, vorzugs-
weise eines LF-Systems ausgebildet ist, um das passive
Zugangssystem bereitzustellen. Auf diese Weise kann
kostensparend auf eine separate Übertragungsvorrich-
tung nur für die Aufladung verzichtet werden.
[0041] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass
die Ladevorrichtung eine Ladeelektronik aufweist, wel-
che zur Bereitstellung der Aufladung in das Kommunika-
tionssystem integriert ist, wobei vorzugsweise die Kon-
trollvorrichtung und/oder die Ladevorrichtung jeweils ei-
nen Mikrocontroller zur Bereitstellung der Kommunikati-
on und/oder der Aufladung aufweisen. Zum zuverlässi-
gen Betrieb können dabei die Mikrocontroller und/oder
die Kontrollvorrichtung und/oder die Ladevorrichtung
und/oder die Übertragungsvorrichtung elektrisch mitein-
ander verbunden sein, z. B. zumindest teilweise über Lei-
terbahnen einer Leiterplatte.
[0042] Weiter ist im Rahmen der Erfindung denkbar,
dass die Kommunikation als eine erste Kommunikation,
vorzugsweise als eine LF-Kommunikation, ausgeführt
ist, wobei die Ladevorrichtung dazu ausgeführt ist, auch
bei der Energieübertragung eine andersartige zweite

Kommunikation mit dem mobilen Gerät durchzuführen,
welche sich von der ersten Kommunikation hinsichtlich
der Kommunikationstechnologie und/oder des Modula-
tionsverfahrens unterscheidet. Diese zweite Kommuni-
kation dient beispielsweise nur dazu, die Ladevorrich-
tung für die Aufladung zu steuern, insbesondere durch
das mobile Gerät.
[0043] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Ver-
fahren zur kontaktlosen Kommunikation mit einem mo-
bilen Gerät bei einem passiven Zugangssystem eines
Fahrzeuges, vorzugsweise zur Authentifizierung des
mobilen Geräts am Fahrzeug, um nach einer erfolgrei-
chen Authentifizierung eine sicherheitsrelevante Funkti-
on am Fahrzeug zu aktivieren.
[0044] Hierbei ist vorgesehen, dass die nachfolgenden
Schritte durchgeführt werden, vorzugsweise nacheinan-
der in der angegebenen oder in einer beliebigen Reihen-
folge, wobei einzelne Schritte ggf. auch wiederholt durch-
geführt werden können:

- Durchführen einer kontaktlosen Aufladung des mo-
bilen Geräts durch wenigstens eine Übertragungs-
vorrichtung einer Ladevorrichtung des Fahrzeuges,

- Durchführen der kontaktlosen Kommunikation mit
dem mobilen Gerät über die wenigstens eine Über-
tragungsvorrichtung, wobei insbesondere ein Weck-
signal an das mobile Gerät übertragen wird, und vor-
zugsweise die Authentifizierung mittels des Wecksi-
gnals durchgeführt wird.

Damit bringt das erfindungsgemäße Verfahren die glei-
chen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf
ein erfindungsgemäßes System beschrieben worden
sind. Zudem kann das Verfahren geeignet sein, ein er-
findungsgemäßes System zu betreiben.
[0045] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Fahrzeu-
ges mit einem erfindungsgemäßen System in
einer Draufsicht,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Innen-
raums eines Fahrzeuges mit einem erfindungs-
gemäßen System.

[0046] In den nachfolgenden Figuren werden für die
gleichen technischen Merkmale auch von unterschiedli-
chen Ausführungsbeispielen die identischen Bezugszei-
chen verwendet.
[0047] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen System 1 für ein Fahrzeug 2
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gezeigt, welches insbesondere zur Bereitstellung eines
passiven Zugangssystems des Fahrzeuges 2 dient. Hier-
zu kann das erfindungsgemäße System 1 eine Kontroll-
vorrichtung 40 aufweisen, um eine kontaktlose Kommu-
nikation mit einem mobilen Gerät 100 bereitzustellen.
Beispielsweise kann auf diese Weise über die kontakt-
lose Kommunikation ein Wecksignal an das mobile Gerät
100 übertragen werden, um eine Authentifizierung des
mobilen Geräts 100 durchzuführen. Das mobile Gerät
100 weist hierzu beispielsweise eine erste Kommunika-
tionsschnittstelle 110 auf, um das Wecksignal zu emp-
fangen. Bei einem Empfang des Wecksignals kann das
mobile Gerät 100 dahingehend aktiviert werden, dass
ein Antwortsignal über eine zweite Kommunikations-
schnittstelle 111 ausgesendet wird. Die erste und zweite
Kommunikationsschnittstelle 110 und 111 können sich
hinsichtlich einer Kommunikationstechnologie voneinan-
der unterscheiden. Das "Antwortsignal" kann z. B. zur
Authentifizierung des mobilen Geräts 100 und somit zur
Aktivierung einer sicherheitsrelevanten Funktion am
Fahrzeug 2 führen. Um diese Funktionalität des mobilen
Geräts 100 zu gewährleisten, ist ein Energiespeicher 130
als Energiequelle des mobilen Gerätes 100 vorgesehen.
Dieser Energiespeicher 130 des mobilen Gerätes 100
kann z. B. über eine Energieübertragungsschnittstelle
120 kontaktlos aufgeladen werden. Hierzu kann z. B. ein
Qi-Standard zum Einsatz kommen. Es kann nun erfin-
dungsgemäß vorgesehen sein, dass eine Ladevorrich-
tung 10 am Fahrzeug 2 vorgesehen ist, welche mittels
einer Übertragungsvorrichtung 11 Energie an die Ener-
gieübertragungsschnittstelle 120 des mobilen Geräts
100 überträgt, um das mobile Gerät 100 kontaktlos auf-
zuladen. Ferner kann es erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass das System 1 dazu ausgebildet ist, die Kom-
munikation und die Aufladung jeweils über die wenigs-
tens eine Übertragungsvorrichtung 11 der Ladevorrich-
tung 10 bereitzustellen. Die Übertragungsvorrichtung 11
kann hierzu als eine zentrale Antenne 31 des Fahrzeu-
ges 2 ausgebildet sein. Auf diese Weise kann ein Kom-
munikationssystem 30, insbesondere LF-Kommunikati-
onssystem 30 des Fahrzeuges 2 bereitgestellt werden,
welches ebenfalls zur Aufladung des mobilen Geräts 100
geeignet ist. Während zur Aufladung gegebenenfalls nur
die zentrale Antenne 31 bzw. Übertragungsvorrichtung
11 zum Einsatz kommt, kann zur Aussendung des Weck-
signals gegebenenfalls sowohl die Übertragungsvorrich-
tung 11 als auch wenigstens eine weitere Antenne 31
des Fahrzeuges 2 genutzt werden. Diese Antennen kön-
nen sich z. B. im Seitenbereich und/oder im Heckbereich
und/oder auf einem Dach des Fahrzeuges 2 befinden.
Darüber hinaus kann zur Steuerung dieser Funktionali-
täten eine Elektronik 32 des Fahrzeuges 2 vorgesehen
sein. Diese kann neben einer Kontrollvorrichtung 40 auch
eine Ladeelektronik 12 zur Aufladung des mobilen Ge-
rätes 100 umfassen. Um die Ansteuerung der Übertra-
gungsvorrichtung 11 durch die Kontrollvorrichtung 40 zu
ermöglichen, kann ferner eine Kopplungsvorrichtung 22,
wie z. B. eine elektrische Leitung oder dergleichen, vor-

gesehen sein.
[0048] Gemäß Fig. 2 ist ein Innenraum 2.1 des Fahr-
zeuges 2 schematisch in einer Draufsicht des Fahrzeu-
ges 2 gezeigt. Es ist erkennbar, dass im Bereich einer
Mittelkonsole 2.2 des Fahrzeuges 2 eine Ablagefläche
2.3 mit einem Ladebereich 2.3 zur Aufladung des mobi-
len Geräts 100 vorgesehen sein kann. Zur sicheren Fi-
xierung des mobilen Geräts 100, z. B. auch während ei-
ner Fahrt des Fahrzeuges 2, kann zu dem eine Aufnahme
2.4, z. B. in der Form einer Aufnahmeschale oder der-
gleichen, zudem vorgesehen sein. Diese Aufnahme 2.4
kann hinsichtlich ihrer Geometrie an das mobile Gerät
100 angepasst sein.
[0049] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 System
2 Fahrzeug
2.1 Innenraum
2.2 Mittelkonsole
2.3 Ablagefläche, Ladebereich
2.4 Aufnahme

10 Ladevorrichtung
11 Übertragungsvorrichtung, ladegerätseitige Anten-

ne, Übertragungsspule
12 Ladeelektronik

22 Kopplungsvorrichtung

30 Kommunikationssystem, LF-Kommunikationssys-
tem

31 Antenne
32 Elektronik des Fahrzeuges

40 Kontrollvorrichtung

100 mobiles Gerät, Identifikationsgeber
110 erste Kommunikationsschnittstelle
111 zweite Kommunikationsschnittstelle

120 Energieübertragungsschnittstelle
130 Energiespeicher

Patentansprüche

1. System (1) für ein passives Zugangssystem eines
Fahrzeuges (2) zur kontaktlosen Kommunikation mit
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einem mobilen Gerät (100), vorzugsweise zur Au-
thentifizierung des mobilen Geräts (100), um nach
einer erfolgreichen Authentifizierung eine sicher-
heitsrelevante Funktion am Fahrzeug (2) zu aktivie-
ren, aufweisend:

- eine Kontrollvorrichtung (40) zur Bereitstellung
der kontaktlosen Kommunikation mit dem mo-
bilen Gerät (100), insbesondere um ein Weck-
signal an das mobile Gerät (100) zu übertragen,
vorzugsweise um die Authentifizierung durch-
zuführen,
- eine Ladevorrichtung (10) aufweisend wenigs-
tens eine Übertragungsvorrichtung (11) zur kon-
taktlosen Aufladung des mobilen Geräts (100),

wobei das System (1) dazu ausgebildet ist, die Kom-
munikation und die Aufladung jeweils über die we-
nigstens eine Übertragungsvorrichtung (11) der La-
devorrichtung (10) bereitzustellen.

2. System (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (10) und/oder die Aufla-
dung gemäß einer Technologie zur induktiven En-
ergieübertragung ausgebildet ist, vorzugsweise ge-
mäß einem Qi-Standard, und die Kommunikation
und/oder die Kontrollvorrichtung (40) gemäß einer
davon abweichenden Technologie ausgeführt ist,
vorzugsweise gemäß einer LF-Funktechnologie.

3. System (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungsvorrichtung (11) als Antenne
(31) zur kontaktlosen Kommunikation ausgebildet
ist, und zur Bereitstellung dieser Kommunikation mit
der Kontrollvorrichtung (40) verschaltet ist, und zur
Aufladung mit einer Ladeelektronik (12) der Lade-
vorrichtung (10) verschaltet ist
und/oder dass die Ladevorrichtung (10) und/oder die
Übertragungsvorrichtung (11) in einem Innenraum
(2.1) des Fahrzeuges (2) angeordnet ist, vorzugs-
weise lösbar befestigt ist, um einen Ladebereich
(2.3) für das mobile Gerät (100) bereitzustellen.

4. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine oder zwei oder drei Antennen
(31) eines Kommunikationssystems (30), insbeson-
dere LF-Kommunikationssystems, mit der Kontroll-
vorrichtung (40) verschaltet sind, um die Kommuni-
kation bereitzustellen, wobei die Übertragungsvor-
richtung (11) als weitere Antenne für die Kommuni-
kation ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Über-
tragungsvorrichtung (11) als einzige Antenne (31)
des Kommunikationssystems (30) im Innenraum
(2.1) des Fahrzeuges (2) vorgesehen ist.

5. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollvorrichtung (40) mit der Übertra-
gungsvorrichtung (11) verschaltet ist, um die Über-
tragungsvorrichtung (11) wiederholt und abwech-
selnd zur Aussendung von Kommunikationssigna-
len der Kommunikation und zur Bereitstellung der
Aufladung anzusteuern, sodass sich die Kommuni-
kation und die Aufladung abwechseln und/oder dass
die Kontrollvorrichtung (40) dazu ausgeführt ist, über
die Übertragungsvorrichtung (11) ein Kommunikati-
onssignal zur Kommunikation mit einer anderen Fre-
quenz auszusenden als ein Energieübertragungssi-
gnal zur Aufladung.

6. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungsvorrichtung (11) als Luftspule
ausgebildet ist.

7. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollvorrichtung (40) mit der Übertra-
gungsvorrichtung (11) und vorzugsweise mit weite-
ren Antennen (31) ein passives Zugangssystem
und/oder passives Motorstartsystem ausbildet
und/oder dass die Kontrollvorrichtung (40) dazu aus-
geführt ist, ein Wecksignal durch die Kommunikation
auszusenden, um ein Antwortsignal des mobilen
Geräts (100) als Antwort auf das Wecksignal über
eine weitere Kommunikation zu empfangen, wobei
die weitere Kommunikation sich von der Kommuni-
kation über die Übertragungsvorrichtung (11) unter-
scheidet
und/oder dass die Kontrollvorrichtung (40) dazu aus-
geführt ist, einen Vorwiderstand für die Übertra-
gungsvorrichtung (11) zur Kommunikation hinzuzu-
schalten und/oder zur Aufladung zu überbrücken.

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (10) und/oder die Über-
tragungsvorrichtung (11) in einer Mittelkonsole (2.2)
in einem Innenraum (2.1) des Fahrzeuges (2) inte-
griert ist, wobei in einem stationären Ladebereich
(2.3) eine Aufnahme (2.4) für das mobile Gerät (100)
vorgesehen ist.

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Ablagefläche (2.3) für das mobile Gerät
(100) im Innenraum (2.1) des Fahrzeuges (2) vor-
gesehen ist, wobei die Ladevorrichtung (10)
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und/oder die Übertragungsvorrichtung (11) derart im
Bereich der Ablagefläche (2.3) angeordnet ist, dass
die Ablagefläche (2.3) einen stationären Ladebe-
reich (2.3) für das mobile Gerät (100) zur Aufladung
durch eine Energieübertragung bereitstellt.

10. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (10) gemäß einem Qi-
Standard ausgebildet ist, um zur Aufladung eine En-
ergieübertragung zum mobilen Gerät (100), und vor-
zugsweise eine Datenübertragung als weitere Kom-
munikation mit dem mobilen Gerät (100), mittels
elektromagnetischer Induktion bereitzustellen, wo-
bei bevorzugt der Maximalabstand zwischen der La-
devorrichtung (10) und dem mobilen Gerät (100) zur
Energieübertragung höchstens 50 cm, besonders
bevorzugt höchstens 10 cm, insbesondere höchs-
tens 4 cm, beträgt.

11. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollvorrichtung (40) und die Übertra-
gungsvorrichtung (11) und insbesondere die Lade-
vorrichtung (10) jeweils als Teil eines Kommunikati-
onssystems (30), vorzugsweise eines LF-Systems
ausgebildet ist, um das passive Zugangssystem be-
reitzustellen.

12. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (10) eine Ladeelektronik
(12) aufweist, welche zur Bereitstellung der Aufla-
dung in das Kommunikationssystem (30) integriert
ist, wobei vorzugsweise die Kontrollvorrichtung (40)
und/oder die Ladevorrichtung (10) jeweils einen Mi-
krocontroller zur Bereitstellung der Kommunikation
und/oder der Aufladung aufweisen.

13. System (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kommunikation als eine erste Kommuni-
kation, vorzugsweise als eine LF-Kommunikation,
ausgeführt ist, wobei die Ladevorrichtung (10) dazu
ausgeführt ist, auch bei der Energieübertragung eine
andersartige zweite Kommunikation mit dem mobi-
len Gerät (100) durchzuführen, welche sich von der
ersten Kommunikation hinsichtlich der Kommunika-
tionstechnologie und/oder des Modulationsverfah-
rens unterscheidet.

14. Verfahren zur kontaktlosen Kommunikation mit ei-
nem mobilen Gerät (100) bei einem passiven Zu-
gangssystem eines Fahrzeuges (2), vorzugsweise

zur Authentifizierung des mobilen Geräts (100) am
Fahrzeug (2), um nach einer erfolgreichen Authen-
tifizierung eine sicherheitsrelevante Funktion am
Fahrzeug (2) zu aktivieren, wobei die nachfolgenden
Schritte durchgeführt werden:

- Durchführen einer kontaktlosen Aufladung des
mobilen Geräts (100) durch wenigstens eine
Übertragungsvorrichtung (11) einer Ladevor-
richtung (10) des Fahrzeuges (2),
- Durchführen der kontaktlosen Kommunikation
mit dem mobilen Gerät (100) über die wenigs-
tens eine Übertragungsvorrichtung (11), wobei
insbesondere ein Wecksignal an das mobile Ge-
rät (100) übertragen wird, und vorzugsweise die
Authentifizierung mittels des Wecksignals
durchgeführt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein System (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche betrieben wird.

15 16 
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